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BEKANNTMACHUNGEN

PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN FÜR 
DEN AUSBAU DER BEWIRTSCHAFTETEN 
RASTANLAGE GEISMÜHLE AN DER A 57 VON 
BAU-KM 67+555 BIS BAU-KM 68+227 AUF 
DEM GEBIET DER STADT KREFELD UND DER 
STADT MEERBUSCH (RHEIN-KREIS NEUSS) 
EINSCHLIESSLICH DER HIERMIT IM 
ZUSAMMENHANG STEHENDEN 
ÄNDERUNGSMASSNAHMEN
Planänderungsverfahren (Deckblatt 1)

Mit Schreiben vom 22.12.2015 hat der Landesbetrieb Straßenbau 
NRW bei der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Plan-
feststellungsbehörde die Durchführung des Planfeststellungs-
verfahrens nach den §§ 17 ff. Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in 
Verbindung mit den §§ 72 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) für den Ausbau 
der bewirtschafteten Rastanlage Geismühle an der A 57 bean-
tragt.

Die Offenlage der Planunterlagen erfolgte vom 03.02.2016 bis 
02.03.2016. Die Einwendungsfrist endete am 16.03.2016.

Im Rahmen der Bearbeitung der Einwendungen und Stellungnah-
men durch den Vorhabenträger ergaben sich Änderungen und 
Ergänzungen, die in dem nunmehr ausliegenden Deckblatt Nr. 1 
zusammengefasst sind.

Die Planänderung umfasst insbesondere folgende Maßnahmen:
• Verlegung einer Sauerstoff-Stickstoff Doppelfernleitung der 

Air Liquide Deutschland GmbH
• Anschluss eines Radweges an die Hauptstraße nach Bösing-

hoven

Des Weiteren sind folgende Planunterlagen neu hinzugekommen:
• Unterlage 19.8 - Faunistischer Fachbeitrag Fledermäuse, Feld-

vögel, Horst- und Höhlenbäume (Januar 2018)
• Unterlage 21.1 - Verkehrsgutachten 2020 und 2030 (Offenla-

ge erfolgt in Um-setzung des Urteils des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 15.02.2018 - 9C 1.17)

• Unterlage 21.2 - TÜV Gutachten zur Verlegung der Air Liquide 
Leitung

Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 3a des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG in der Fassung vom 
25.07.2013). 

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegeri-
schen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke 
auf dem Gebiet der Stadt Krefeld in den Gemarkungen: 

Oppum    Flur 3, 10
Gellep-Stratum  Flur 34
Fischeln    Flur 28

beansprucht. 

Das Deckblatt (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit 
vom 07.11.2018 bis 06.12.2018 bei der Stadt Krefeld, Fachbe-
reich Vermessungs- und Katasterwesen, Zi. 203, Friedrichstr. 25 , 
47798 Krefeld während der Dienststunden 

montags – freitags vormittags  von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montags – mittwochs nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstags nachmittags  von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Die Unterlagen sind auch über die Internetseite der Stadt Krefeld 
(https://www.krefeld.de/de/vermessung/ausbau-a-57/) sowie 
die Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf, unter der Rubrik 
„Aktuelle Offenlagen“ zugänglich. Maßgeblich ist jedoch der In-
halt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen §27a Abs. 1 VwVfG 
NRW.

Jeder, dessen Belange durch die im Deckblatt dargestellten Ände-
rungen und Ergänzungen erstmals oder stärker als bisher berührt 
werden, kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Aus-
legungsfrist bis zum 20.12.2018 bei der Bezirksregierung Düssel-
dorf, Dezernat 25, Am Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf oder bei 
der bei der Stadt Krefeld, Fachbereich Vermessungs- und Katas-
terwesen, Zi. 203, Friedrichstr. 25, 47798 Krefeld Einwendungen 
gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die 
Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß 
seiner Beeinträchtigung erkennen lassen.

Anderweitige, nicht die im Deckblatt 1 dargelegten Änderungen 
betreffende Einwendungen, auch grundsätzlich gegen die Maß-
nahme gerichtete Einwendungen, sind ausgeschlossen. Die auf-
grund der in 2016 erfolgten Offenlage fristgerecht erhobenen Ein-
wendungen bleiben bestehen und werden im weiteren Verfahren 
berücksichtigt.

Gleiches gilt, soweit zusätzliche oder andere erhebliche Umwelt-
auswirkungen zu besorgen sind.

Nach Ablauf dieser Äußerungsfrist sind Einwendungen und Äu-
ßerungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW). Der 
Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen und 
Stellungnahmen, die sich auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UV-
PG beziehen, nur auf dieses Verwaltungsverfahren.
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Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet die Möglichkeit an, Ein-
wendungen in rechtsverbindlicher elektronischer Form gemäß 
§ 3a VwVfG NRW durch Versendung einer De-Mail-Nachricht nach 
§ 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes 
(Empfänger: poststelle@brd-nrw.de-mail.de) zu senden. Der 
elektronischen Form genügt auch ein elektronisches Dokument, 
das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist 
(Empfänger: poststelle@brd.sec.nrw.de). Eine einfache E-Mail 
erfüllt die Anforderungen nicht und bleibt daher unberücksichtigt.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich-
lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeich-
ner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Un-
terzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwen-
dungen unberücksichtigt bleiben.

Die Planfeststellungsbehörde kann auf eine Erörterung der recht-
zeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen verzichten 
(§ 17a Nr. 1 FStrG).

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt ge-
macht werden. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwen-
dungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen 
wird der Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 
VwVfG NRW). Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, 
so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Be-
vollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuwei-
sen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. 

Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungster-
mins beendet.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwen-
dungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin 
oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfest-
stellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in 
dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschä-
digungsverfahren behandelt.

Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Ab-
schluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbe-
hörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfest-
stellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind.

Vom Beginn der Auslegung des Plans treten die Anbaubeschrän-
kungen nach § 9 FStrG und die Veränderungssperre nach § 9a 
FStrG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem 
Träger der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan be-
troffenen Flächen zu (§ 9a Abs. 6 FStrG).

Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen,
• dass die für das Verfahren zuständige Behörde und die für 

die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens zu-
ständige Behörde die Bezirksregierung Düsseldorf ist,

• dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststel-
lungsbeschluss entschieden werden wird,

• dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 
UVPG in der Fassung vom 25.07.2013 notwendigen Angaben 
enthalten und

• dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch 
die Einbeziehung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswir-
kungen des Vorhabens gem. § 9 Abs. 1 UVPG  in der Fassung 
vom 25.07.2013 ist.

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Im Planfeststellungsverfahren übermittelte Daten und Informati-
onen werden zum Zwecke der Durchführung des Verfahrens und 
Wahrung der Beteiligtenrechte verwendet und gespeichert. Die 
datenschutzrechtlichen Hinweise zur Weitergabe der Einwendun-
gen im Verfahren finden Sie auf der Homepage der Bezirksregie-
rung unter dem Link: http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/
service/datenschutz.html
Dort finden Sie auch weitergehende Informationen zum Daten-
schutz, insbesondere zu Rechten als betroffene Person, die auf 
Anfrage auch schriftlich oder mündlich erläutert werden.

Stadt Krefeld
Im Auftrag
Herrmann

BEKANNTMACHUNG DES JAHRESABSCHLUSSES
2017 DER KREFELDER BAU-GMBH, DER 
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT WALDGUT 
SCHIRMAU MBH UND DER SUPRION 
VERSICHERUNGSVERMITTLUNG GMBH
1.
Der Jahresabschluss 2017 der Krefelder Bau-GmbH ist wie folgt 
bekannt zu machen:

Die Stadt Krefeld als Alleingesellschafterin der Krefelder Bau-
GmbH hat im Wege der schriftlichen Beschlussfassung gemäß 
§ 48 Abs. 2 GmbH-Gesetz am 24. September 2018 den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2017 festgestellt und über die Ergeb-
nisverwendung wie folgt beschlossen:

Auf Vorschlag der Geschäftsführung beschließen die Vertreter 
der Alleingesellschafterin den
Jahresüberschuss in Höhe von 181.196,31 EUR
mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 1.014.430,72 EUR
zu verrechnen
und den Gesamtbetrag in Höhe von 1.195.627,03 EUR
auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 08. No-
vember bis 15. November 2018 im Verwaltungsgebäude Peters-
straße 121, 47798 Krefeld, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & 
Partner GmbH, Carl-Wilhelm-Straße 16, 47798 Krefeld, hat am 06. 
April 2018 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der Krefelder Baugesell-
schaft mit beschränkter Haftung, Krefeld, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
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den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Ge-
sellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschrif-
ten, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Krefeld, den 6. April 2018
Krefelder Bau-GmbH
Siegert

2.
Der Jahresabschluss 2017 der Verwaltungsgesellschaft Waldgut 
Schirmau mbH ist wie folgt bekannt zu machen:

Die Stadt Krefeld als Alleingesellschafterin der Krefelder Bau-
GmbH und somit der Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau 
mbH hat im Wege der schriftlichen Beschlussfassung gemäß § 
48 Abs. 2 GmbH-Gesetz am 24. September 2018 den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2017 festgestellt und über die Ergeb-
nisverwendung wie folgt beschlossen:

Auf Vorschlag der Geschäftsführung beschließen die Vertreter 
der Alleingesellschafterin den

Jahresüberschuss in Höhe von     5.368,24 EUR
mit dem Gewinnvortrag in Höhe von   63.629,95 EUR
zu verrechnen

und den Gesamtbetrag in Höhe von   68.998,19 EUR
auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 08. No-
vember bis 15. November 2018 im Verwaltungsgebäude Peters-
straße 121, 47798 Krefeld, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & 
Partner GmbH, Carl-Wilhelm-Straße 16, 47798 Krefeld, hat am 06. 
April 2018 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der Verwaltungsgesell-
schaft Waldgut Schirmau mbH für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen 
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesell-
schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschrif-
ten, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Krefeld, den 6. April 2018
Verwaltungsgesellschaft
Waldgut Schirmau mbH
Siegert
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3.
Der Jahresabschluss 2017 der Suprion Versicherungsvermittlung 
GmbH ist wie folgt bekannt zu machen:

Die Wohnstätte Krefeld AG als Alleingesellschafterin der Suprion 
Versicherungsvermittlung GmbH hat im Wege der schriftlichen 
Beschlussfassung gemäß § 48 Abs. 2 GmbH-Gesetz am 18. Juli 
2018 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 festgestellt 
und über die Ergebnisverwendung wie folgt beschlossen:

Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages
Abgeführter Gewinn   136.531,18 EUR

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 08. No-
vember bis 15. November 2018 im Verwaltungsgebäude Peters-
straße 121, 47798 Krefeld, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & 
Partner GmbH, Carl-Wilhelm-Straße 16, 47798 Krefeld, hat am 06. 
April 2018 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Suprion Versicherungs-
vermittlung GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschrif-

ten, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Krefeld, den 6. April 2018
Suprion
Versicherungsvermittlung GmbH
Siegert

INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANES 
NR. 721 – AM FESTPLATZ TRAAR –

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG DES 
OBERBÜRGERMEISTERS VOM 06.10.2018
Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 be-
schlossen:

1.  Über die im Bebauungsplanverfahren vorgebrachten Stel-
lungnahmen wird im Sinne der Begründung zur Vorlage ent-
schieden.

2. Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), bekannt ge-
macht am 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der derzeit gülti-
gen Fassung i. V. m. § 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der derzeit 
gültigen Fassung wird der Bebauungsplan Nr. 721 – Am Fest-
platz Traar – in der durch violette Eintragungen geänderten 
Fassung als Satzung beschlossen.

3. Der Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB einschließlich 
des Umweltberichtes nach § 2a BauGB zum Bebauungs-
plan Nr. 721 – Am Festplatz Traar– (Anlage 1 zur Vorlage 
Nr. 5422/18) wird zugestimmt.

4. Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 721 werden fol-
gende Bebauungspläne innerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes Nr. 721 außer Kraft gesetzt:

 • Bebauungsplan Nr. 223/3 3. Teilgebiet – beiderseits der 
Straße am Egelsberg –

 • Bebauungsplan Nr. 556 – Südwestlich Autobahn 57 zwi-
schen Vennikelstraße und Bergackerweg / Rather Straße –

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung  
und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 721 
– Am Festplatz Traar – gemäß § 10 BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan liegt mit der Begründung nach § 10 Abs. 3 
und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB 
beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Vermes-
sungs- und Katasterwesen, Friedrichstraße 25, 47798 Krefeld, 
Zimmer 209, 

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit; über den Inhalt wird auf Verlan-
gen ebenfalls dort Auskunft erteilt.
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Zur besseren Orientierung ist das Bebauungsplangebiet in einem 
Kartenausschnitt dargestellt.

Hinweise

Gemäß
a) § 44 Abs. 5 BauGB
b) § 215 Abs. 2 BauGB
c) § 7 Abs. 6 Satz 2 GO NRW

wird auf die folgenden Rechtsvorschriften hingewiesen:

zu a): Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche

§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

§ 44 Abs. 4 BauGB
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

zu b): Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung

§ 215 Abs. 1 BauGB
Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Krefeld geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

zu c): Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung

§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfah-ren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Krefeld, den 6. Oktober 2018
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

EINLEITENDER BESCHLUSS ZUR 
AUFSTELLUNG DER 1. ÄNDERUNG DES 
BEBAUUNGSPLANES NR. 686 
– THEATERPLATZ – 
Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 be-
schlossen:

1. Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), bekannt gemacht 
am 03.11.2017 (BGBl. I S.3634), in der derzeit gültigen Fas-
sung, wird für den Bereich des Theaterplatzes, welcher im 
Wesentlichen begrenzt wird durch die St.-Anton-Straße, die 
Königstraße, die Verlängerung der Carl-Wilhelm-Straße und 
den Ostwall 

 - im Norden durch die vorhandenen Gebäude der Medio-
thek bzw. des Stadttheaters in Verlängerung der Carl-Wil-
helm-Straße,

 - Im Osten durch den Ostwall,

 - im Süden durch die St.-Anton-Straße,

 - im Westen durch die Königstraße

 ein Verfahren zur Änderung eines Bebauungsplanes eingeleitet.

 Die genaue Abgrenzung des künftigen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes ergibt sich aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Plan.

 Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung: 
 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 686 – Theaterplatz –
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2. Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes soll der folgende 

Bebauungsplan innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Ände-
rung des Bebauungsplan Nr. 686 außer Kraft gesetzt werden: 

 - Bebauungsplan Nr. 686 – Theaterplatz – 

3. In der Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplan-
verfahren der Stadt Krefeld wird die 1. Änderung Bebauungs-
plan Nr. 686 – Theaterplatz – neu auf Rang 7 platziert. Die 
nachfolgend gesetzten Planverfahren werden um einen Rang 
auf der Prioritätenliste nach hinten versetzt.

Übereinstimmungsbestätigung
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffent-
liche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekannt-
machungsverordnung - BekanntmVO) in der zurzeit gültigen Fas-
sung bestätigt, dass der Wortlaut des Beschlusstextes mit dem 
Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 18.09.2018 überein-
stimmt und dass gemäß § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist. 

Die öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufstel-
lung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 686 – Thea-
terplatz – wird gemäß § 4 BekanntmVO in Verbindung mit der 
Hauptsatzung der Stadt Krefeld im Krefelder Amtsblatt hiermit 
angeordnet.

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 
2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung 
in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen 
Fassung  und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich bekannt 
gemacht.

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO NRW 
wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen beim Zustandekommen dieses Beschlusses 
nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat die Beschlüsse des Rates vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei ist die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Der zum Beschluss des Rates vom 18.09.2018 gehörende Plan, 
aus dem der Geltungsbereich des zukünftigen Bebauungsplanes 
hervorgeht, liegt vom Tage der Bekanntmachung an beim Ober-
bürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadtplanung, Park-
straße 10, Zimmer 022,

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt:

Krefeld, den 6. Oktober 2018
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

EINLEITENDER BESCHLUSS ZUR 
AUFSTELLUNG DES VORHABENBEZOGENEN 
BEBAUUNGSPLANES NR. 820 (V) – SÜDLICH 
DREIKÖNIGENSTRAßE ZWISCHEN 
HUBERTUSSTRAßE UND WESTWALL – 
Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 be-
schlossen:

1. Gemäß § 12 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), bekannt ge-
macht am 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit gültigen 
Fassung, wird für den Bereich Krefeld-Mitte, südlich Dreiköni-
genstraße, der begrenzt wird 

 - im Süden durch die hintere Grenze der Blockrandbebau-
ung an der Lindenstraße,

 - im Westen durch die hintere Grenze der Blockrandbebau-
ung an der Hubertusstraße,

 - im Norden durch die Dreikönigenstraße und 

 - im Osten durch die hintere Grenze der Blockrandbebau-
ung am Westwall

 ein Verfahren zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes eingeleitet.

 Die genaue Abgrenzung des künftigen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes ergibt sich aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Plan.

 Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung:
 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 820 (V) – Südlich 

Dreikönigenstraße zwischen Hubertusstraße und Westwall –
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2.  Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes soll derjenige Teil-

bereich des Bebauungsplans Nr. 539 - Hubertusstr. / Everts-
str. / Marktstr. / Neue Linner Str. / Luisenstr. / Schwertstr. / 
Südwall / Lindenstr. - außer Kraft gesetzt werden, der durch 
den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 820 (V) überlagert wird.

3. In der Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplan-
verfahren der Stadt Krefeld wird der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan Nr. 820 – Südlich Dreikönigenstraße zwischen 
Hubertusstraße und Westwall – neu auf Rang 34 platziert. Die 
nachfolgend gesetzten Planverfahren werden um einen Rang 
auf der Prioritätenliste nach hinten versetzt.

Übereinstimmungsbestätigung
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffent-
liche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekannt-
machungsverordnung - BekanntmVO) in der zurzeit gültigen Fas-
sung bestätigt, dass der Wortlaut des Beschlusstextes mit dem 
Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 18.09.2018 überein-
stimmt und dass gemäß § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist. 

Die öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 820 (V) – südlich Dreikönigen-
straße zwischen Hubertusstraße und Westwall – wird gemäß § 4 
BekanntmVO in Verbindung mit der Hauptsatzung der Stadt Kre-
feld im Krefelder Amtsblatt hiermit angeordnet.

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 
2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung 
in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen 
Fassung  und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich bekannt 
gemacht.

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO NRW 
wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen beim Zustandekommen dieses Beschlusses 
nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat die Beschlüsse des Rates vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei ist die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Der zum Beschluss des Rates vom 18.09.2018 gehörende Plan, 
aus dem der Geltungsbereich des zukünftigen Bebauungsplanes 
hervorgeht, liegt vom Tage der Bekanntmachung an beim Ober-
bürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadtplanung, Park-
straße 10, Zimmer 022,

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt:

Krefeld, den 6. Oktober 2018
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

EINLEITENDER BESCHLUSS ZUR 
AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES 
NR. 821 – BUNKER FRIEDRICH-EBERT-STRAßE 
/ SCHÖNWASSERSTRAßE – 
Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 be-
schlossen:

1. Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), bekannt gemacht 
am 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit gültigen Fas-
sung, wird für den Bereich Gemarkung Bockum, Flur 12, Flur-
stücke 87 und 88 ein Verfahren zur Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes eingeleitet.

 Die genaue Abgrenzung des künftigen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes ergibt sich aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Plan.

 Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung: 
 Bebauungsplan Nr. 821 – Bunker Friedrich-Ebert-Straße - 

Schönwasserstraße

2. Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes soll folgender Be-
bauungsplan innerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes Nr. 821 außer Kraft gesetzt werden:

 Bebauungsplan Nr. 306 – nördlich Kaiserplatz und Friedrich-
Ebert-Straße zwischen Kaiserstraße und Schönwasserstraße –.
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3. In der Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplan-

verfahren der Stadt Krefeld wird der Bebauungsplan Nr. 821 
– Bunker Friedrich-Ebert-Straße / Schönwasserstraße – neu 
auf Rang 29 platziert. Die nachfolgend gesetzten Planver-
fahren werden um einen Rang auf der Prioritätenliste nach 
hinten versetzt.

Übereinstimmungsbestätigung
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffent-
liche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekannt-
machungsverordnung - BekanntmVO) in der zurzeit gültigen Fas-
sung bestätigt, dass der Wortlaut des Beschlusstextes mit dem 
Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 18.09.2018 überein-
stimmt und dass gemäß § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist. 

Die öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 821 – Bunker Friedrich-Ebert-
Straße / Schönwasserstraße –  wird gemäß § 4 BekanntmVO in 
Verbindung mit der Hauptsatzung der Stadt Krefeld im Krefelder 
Amtsblatt hiermit angeordnet.

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung  
und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO NRW 
wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach 
Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat die Beschlüsse des Rates vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei ist die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Der zu diesem Beschluss gehörende Plan, aus dem der Gel-
tungsbereich des zukünftigen Bebauungsplanes hervorgeht, 
liegt vom Tage der Bekanntmachung an beim Oberbürgermeis-
ter der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadtplanung, Parkstraße 10, 
Zimmer 321,

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt:

Krefeld, den 6. Oktober 2018
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

EINLEITENDER BESCHLUSS ZUR 
AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES 
NR. 822 – WILLY-BRANDT-PLATZ – 
Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 be-
schlossen:

I.  Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), bekannt gemacht 
am 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit gültigen Fas-
sung, wird für den Bereich zwischen den Gleisanlagen der 
Deutschen Bahn AG (Hauptbahnhof Krefeld), der Kölner Stra-
ße, der Ritterstraße und der Bestandsbebauung Ritterstraße 
181-187 (ehemalige Brotfabrik „Im Brahm“)

 - im Norden durch die vorhandenen Gleisanlagen der Deut-
schen Bahn AG,

 - im Westen durch den Kreisverkehr Willy-Brandt-Platz bzw. 
die Bestandsbebauung Ritterstraße 217,

 - im Süden durch die Ritterstraße,

 - im Osten durch die Bestandsbebauung Ritterstraße 181-
187 (ehemalige Brotfabrik „Im Brahm“)

 ein Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes einge-
leitet. 

 Die genaue Abgrenzung des künftigen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes ergibt sich aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Plan.

 Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung:
 Bebauungsplan Nr. 822 – Willy-Brandt-Platz – 

II.  Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes soll der folgende 
Bebauungsplan innerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes Nr. 822 außer Kraft gesetzt werden:  

 – Bebauungsplan Nr. 524 – Kölner Str. / Hauptbahnhof-Bahn-
anlage / Ritterfeld / Ritterstr. – 
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III.  In der Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplan-

verfahren der Stadt Krefeld wird der Bebauungsplan Nr. 822 
– Willy-Brandt-Platz – neu auf Rang 8 platziert. Die nachfol-
gend gesetzten Planverfahren werden um einen Rang auf der 
Prioritätenliste nach hinten versetzt. 

Übereinstimmungsbestätigung
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffent-
liche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekannt-
machungsverordnung - BekanntmVO) in der zurzeit gültigen Fas-
sung bestätigt, dass der Wortlaut des Beschlusstextes mit dem 
Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 18.09.2018 überein-
stimmt und dass gemäß § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist. 

Die öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 822 – Willy-Brandt-Platz –  wird 
gemäß § 4 BekanntmVO in Verbindung mit der Hauptsatzung der 
Stadt Krefeld im Krefelder Amtsblatt hiermit angeordnet.

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung 
in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Ge-meindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen 
Fassung  und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich bekannt 
gemacht.

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO NRW 
wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach 
Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat die Beschlüsse des Rates vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei ist die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Der zu diesem Beschluss gehörende Plan, aus dem der Gel-
tungsbereich des zukünftigen Bebauungsplanes hervorgeht, 
liegt vom Tage der Bekanntmachung an beim Oberbürgermeis-
ter der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadtplanung, Parkstraße 10, 
Zim-mer 321,

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt:

Krefeld, den 6. Oktober 2018
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

EINLEITENDER BESCHLUSS ZUR AUFSTEL-
LUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 816 – 
BETRIEBSHOF NEUER WEG – 
Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 be-
schlossen:

1.  Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), bekannt gemacht 
am 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit gültigen Fas-
sung, wird für den Betriebshof Neuer Weg auf dem Grundstück 
Neuer Weg 70a (Gemarkung Krefeld, Flur 20, Flurstücks-Nr. 
721 und 722) sowie für ein Teilstück des Kaiser-Wilhelm-Parks 
(Flurstücks-nr.723) im Bezirk Krefeld-West ein Verfahren zur 
Aufstellung eines Bebauungsplanes eingeleitet.

 Die genaue Abgrenzung des künftigen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes ergibt sich aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Plan.

 Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung: 
 Bebauungsplan Nr. 816 – Betriebshof Neuer Weg –

2.  Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sollen folgende 
Bebauungspläne innerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 816 außer Kraft gesetzt werden: Bebau-
ungsplan Nr. 151 – Westparkstraße - Von-Steuben-Straße 
– Tenderingstraße - Neuer Weg - Schroersstraße –

3.  In der Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplan-
verfahren der Stadt Kre-feld wird der Bebauungsplan Nr. 816 
– Betriebshof Neuer Weg – neu auf Rang 17 platziert. Die 
nachfolgend gesetzten Planverfahren werden um einen Rang 
auf der Prioritätenliste nach hinten versetzt.
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Übereinstimmungsbestätigung
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffent-
liche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekannt-
machungsverordnung - BekanntmVO) in der zurzeit gültigen Fas-
sung bestätigt, dass der Wortlaut des Beschlusstextes mit dem 
Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 18.09.2018 überein-
stimmt und dass gemäß § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist. 

Die öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 816 – Betriebshof Neuer Weg – wird 
gemäß § 4 BekanntmVO in Verbindung mit der Hauptsatzung der 
Stadt Krefeld im Krefelder Amtsblatt hiermit angeordnet.

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 
2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung 
in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen 
Fassung  und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich bekannt 
gemacht.

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO NRW 
wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach 
Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat die Beschlüsse des Rates vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei ist die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Der zu diesem Beschluss gehörende Plan, aus dem der Gel-
tungsbereich des zukünftigen Bebauungsplanes hervorgeht, 
liegt vom Tage der Bekanntmachung an beim Oberbürgermeis-
ter der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadtplanung, Parkstraße 10, 
Zimmer 022,

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt:

Krefeld, den 6. Oktober 2018
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer
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„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 79,40 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

TIERÄRZTLICHER DIENST

Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22
TELEFONSEELSORGE

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST   116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 0 18 05-
04 41 00 montags, dienstags und donnerstags von 
19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 14.00 Uhr 
bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr bis Mon-
tagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon            
0 18 05-98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 bis 
12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr,  mittwochs- 
und freitagsnachmittag von 17.00 bis 19.00 Uhr, 
 montags, dienstags und donnerstags von 21.00 
bis 22.00 Uhr.

KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST

Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprech-
partner in Sachen Ordnung und Sauberkeit auf 
Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 

Er ist erreichbar 
mo bis fr vormittags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 
mo bis mi nachmittags von 14 bis 16 Uhr sowie 
do nachmittags 14 bis 17.30 Uhr 
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 22 25.

Außerhalb dieser Zeiten kann der KOD über 
die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 
0 21 51 / 63 40 informiert werden.

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld

12.10. bis 14.10.2018
Gerhard Küppers GmbH
Westpreußenstraße 23 | 47809 Krefeld
5276-0

19.10. bis 21.10.2018
Carl Lechner GmbH
Vinzenzstraße 15 | 47799 Krefeld
80 62-0

 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.




